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Deregulierung -Ja, aber... Inhalt
Eigentlich wollte ich in diesem Editorial über die endgültige Regelung der
Frage des Mitführens von landwirtschaftlichen Anhängern an allradgetriebe-
nen Zugfahrzeugen mit einer Höchstgeschwindigkeit über 30 km/h berichten.

in der Tat: unser Ziel einer liberaleren Auslegung von Artikel 68/4 der
Verkehrsregelnverordnung VRV, konnte noch nicht erreicht werden, steht jedoch
in Aussicht.
Die "Geschichte", die uns nun seit 2 Jahren beschäftigt, gibt mir, weil es kein
Einzelfall ist, sehr zu denken und bewegt mich zu folgenden Äusserungen. Im
Zuge der Revisionen von Gesetzen und Verordnungen sowie deren Anpassung

an das EU-Recht verstrickt sich die Verwaltung zusehends in der unnötigen

und beschwerlichen Reglementierung von Teilbereichen und verliert
dabei den Blick fürs Ganze. Das geht in gewissen Gebieten soweit - ich denke
dabei an die Umsetzung der Mehrwertsteuerverordnung in die Praxis - dass
die Willkür der Verwaltung offenbar kaum Grenzen kennt. Wie sonst wäre es
zu erklären, dass Gewerbe und Industrie von einer Taxe occulte befreit werden,

im selben Zug die Landwirtschaft jedoch mit einer neuen Schattensteuer
bestraft wird. Vollends unverständlich und gegen Treu und Glauben spricht
in diesem Zusammenhang die den Abnehmern landwirtschaftlicher Produkte

gewährte Möglichkeit eines Vorsteuerabzuges von 2 %, obwohl ihnen diese
Steuer nie fakturiert worden ist. Solches strapaziert den Gerechtigkeitssinn
der landwirtschaftlichen Bevölkerung enorm. Das von der Landwirtschaft
erwartete Verständnis für die Sorgen der übrigen Bevölkerung wird damit
jedenfalls nicht gefördert. Anstatt durch Deregulierung oder Liberalisierung von
einschränkenden Produktionsbedingungen die Voraussetzungen zu schaffen,
im Wettbewerb mit EG-Erzeugnissen konkurrenzfähiger zu werden, schnürt
der Gesetzgeber den ohnehin engen Spielraum durch ökologische und
produktionstechnische Auflagen zusehends ein. In verschiedenen Bereichen wird
so die Aufforderung zu Eigeninitiative und zu Nischenproduktionen zur Farce,
wenn der Initiant feststellen muss, dass der Rat des einen Amtes wegen den
Auflagen eines andern Amtes nicht befolgt werden kann.
Unter diesen Voraussetzungen sind auch die von uns zu erledigenden
Aufgaben nicht einfachergeworden. Sie erfordern den vollen Einsatz unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dazu den bestehenden Obliegenheiten laufend
neue, anspruchsvolle Aufgaben hinzu kommen. Im Hinblick auf die
Strukturreformen der Landwirtschaft und ihrer Organisationen hat der Geschäftsleitende

Ausschuss des SVLT die Vorstandsmitglieder der Sektionen zu einer
verbandsinternen Standortbestimmung eingeladen, damit sich in einem
veränderten Umfeld die Tätigkeit der Verbandsorgane noch stärker als bisher an
den Bedürfnissen der Mitglieder orientieren kann. Eine erste Analyse der
eingegangenen Stellungnahmen werden wir den Mitgliedern des Zentralvorstandes

und den Delegierten an der Delegiertenversammlung vom 16.
September 1995 vorlegen. Die 70. Delegiertenversammlung findet in Luzern statt.
Als Mitglied unseres Verbandes sind Sie dazu freundlich eingeladen.

Werner Bühler, Direktor
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Titelbild: Die Durchführung von
Maschinenvorführungen ist eine zentrale Aufgabe
der SVLT-Sektionen und der kantonalen
Zentraisteilen für Unfallverhütung und
Maschinenberatung. Umso besser, wenn auch
die FAT noch mithilft: Vorführung über
Gülleausbringtechnik in Tänikon.
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Wirtschaftliche Bodenbearbeitung
und Direktsaat

Import/Verkauf/Service:

UMATEC
Güterstr. 12, 3360 Herzogenbuchsee
Tel. 0 63/60 62 26
Fax 0 63/60 62 29

Reagieren — rationalisieren

Flachsilo-System Traunstein!
Unsere 10jährige Erfahrung ist auch ein Vorteil für Sie!

• Betonelemente
• Sandsäcke (Kunststoffgewebe)
• Folien bis 12 Meter Breite
• Schutzgitter
Preisliste und Informationen:

Hans Rohrer
Fahrsilozubehöre

Stock
9470 Buchs / SG

081 /756 15 49

521 F

Wenn Sie die Schonung Ihres Waldbodens nicht auf die
leichte Schulter nehmen, brauchen Sie einen schonungslos
bodenschonenden AEBI-Forsttransporter!
Das sind leichtgewichtige Vollprofis, denen Sie gewichtiges
aufbürden können und die trotzdem vom Fleck kommen.
Das massige Gewicht lastet voll auf der Hinterachse und
ergibt so eine überdurchschnittliche Traktionsfähigkeit. Die
74 kraftvollen und umweltschonenden Diesel-PS von
Mercedes-Benz helfen dabei mächtig mit. Nicht zuletzt
dank kurzem Radstand, Allrad und Breitreifen sind diese
Forsttransporter extrem geländegängig und wendig. Und
die bekannten Schnellverschlüsse garantieren einen
flexiblen Einsatz.

Ein waschechter Schweizer, wie alle AEBI-Transporter.
Sicher, robust, langlebig und komfortabel. Und dazu in der
Kabine Platz für zwei.

AEBI & CO AG
Maschinenfabrik
CH-3400 Burgdorf
Telefon 034 21 61 21
Telefax 034 23 17 65 AEBI-Transporter: Polyvalenz inbegriffen!
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